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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über Ehrenpensionen für Kämpfer 

gegen den Faschismus und für Verfolgte des
Faschismus sowie für deren Hinterbliebene.

Vom 1. November 1965
Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 8 . April 

1965 über Ehrenpensionen für Kämpfer gegen den Fa
schismus und für Verfolgte des Faschismus sowie für 
deren Hinterbliebene (GBl. II S. 293) wird im Einver
nehmen mit dem Minister für Gesundheitswesen, dem 
Minister der Finanzen und dem Komitee der Anti
faschistischen Widerstandskämpfer in der Deutschen 
Demokratischen Republik folgendes bestimmt:

Zu § 2 der Verordnung:
§1

Ehrenpensionen gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung 
gehen als Vollrenten im Sinne der Beitragsbestimmun
gen der Sozialversicherung.

§2
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 

vom 1. Mai 1965 in Kraft.

Berlin, den 1. November 1965

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

Di\ А p e 1

♦ 1. DB vom 8. April 1965 (GBl. II Nr. 41 S. 295)

Anordnung 
über die staatliche Anerkennung 

von Spezialbetrieben 
des Gemüse-, Obst- und Zicrpflanzenbaues.

Vom 15. Oktober 1965
Zur Unterstützung der Genossenschaftsgärtner und 

Genossenschaftsbauern bei der Steigerung der gärtne
rischen Produktion, der Verbesserung der Qualität der 
Erzeugnisse und der Erhöhung der Arbeitsproduktivi

tät sowie bei der Herstellung von Kooperationsbezie
hungen und der Konzentration der Produktion im 
Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau können sozia
listische Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe, die 
in Kooperationsbeziehungen stehen, sowie GPG, LPG, 
VEG und halbstaatliche Gartenbaubetriebe als Spezial
betriebe des Gemüsebaues, Obstbaues oder Zierpflan
zenbaues anerkannt werden. Dazu wird im Einverneh
men mit dem Minister für Händel und Versorgung 
folgendes angeordnet:

§1
(1) Die Spezialbetriebe produzieren in spezialisierten 

Produktionseinheiten mit hoher Arbeitsproduktivität 
Gemüse, Obst und Zierpflanzen in guter Qualität für 
die Versorgung der Bevölkerung in den Industrie
zentren, Großstädten und Erholungsgebieten und für 
den Export.

(2) Die Hauptarten zur Entwicklung von Spezial
betrieben sind:

a) die Konzentration, Erweiterung und Steigerung 
der Produktion gärtnerischer Kulturen durch die 
Herstellung von Kooperationsbeziehungen zwi
schen sozialistischen Landwirtschafts- und Gar
tenbaubetrieben, wie z. B. durch gegenseitig ab
gestimmte Konzentration der Produktion, gemein
same Errichtung von Produktions-, Vermarktungs
und Verarbeitungskapazitäten durch mehrere Be
triebe, gemeinsame Anschaffung von Spezialtech
nik, Bewässerungsanlagen und anderen Aus
rüstungen,

b) die vorrangige Entwicklung eines Zweiges gärt
nerischer Produktion zur Hauptproduktionsrich
tung eines Betriebes sowie die Erweiterung des 
Anbaues einzelner gärtnerischer Kulturen oder 
Kulturengruppen zu größeren Produktionseinhei
ten eines Betriebes, die die Anwendung indu
striemäßiger Produktionsmethoden gestatten.

§2
(1) Zur Förderung der Produktionssteigerung und 

Qualitätsverbesserung im Gartenbau sowie der schritt
weisen Herausbildung von Hauptproduklionszweigen 
und industriemäßigen Produktionsmethoden im Gar-
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